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Mitglied im

Gartenbegehung vom 18.10.2025

Am Sonnabend, den 18.10.2025 erfolgte eine Gartenbegehung durch den Vorstand unseres Vereins. 

Besonderes Augenmerk bei der Begehung galt neben der Einhaltung der kleingärtnerischen Nutzung 

der Einhaltung von Vorgaben aus der sächsischen Rahmenkleingartenverordnung (RKGO) sowie der 

Abstellung von Beanstandungen aus der Begehung vom Frühjahr. 

Der Vorstand schätzt ein, dass der Zustand der meisten Gärten in Ordnung ist und im Wesentlichen 

den Erfordernissen der kleingärtnerischen Nutzung entspricht. Im Allgemeinen ist damit eine gute 

Außenwirkung gegeben. 

Immer noch möchten wir daran erinnern, dass nach der sächsischen Rahmenkleingarten-

verordnung Formschnitthecken entlang der inneren Grenzen des Vereinsgeländes eine Höhe 

von 1,20 m und entlang der Außengrenzen eine Höhe von 2,00 m nicht überschreiten sollen. 

Grenzen zu den geschotterten vereinseigenen Wegen sind keine Außengrenzen! Beim 

Heckenschnitt bitten wir, auf das schrittweise Reduzieren der Höhe hinzuarbeiten, wenn die o.g. 

Höhen nicht eingehalten werden. 

Außerdem möchten wir daran erinnern, dass sämtliche Bäume und Sträucher im Kleingarten, die 

keine Kulturobstgehölze sind, eine Wuchshöhe von 2,50 m nicht überschreiten dürfen. 

Des Weiteren ist bitte zu beachten, dass der an die Einzelgärten grenzende Weg zu pflegen ist. Dazu 

gehört die Hecke, die von Wildwuchs freigehalten werden muss und die Wegfläche vor der Hecke.

Es wird erwartet, dass die jetzt festgestellten erforderlichen Arbeiten am Gartenzustand bis 

spätestens Frühjahr 2026 nachgeholt werden, nämlich: 

Heckenhöhe deutlich reduzieren: Gärten 4, 5, 30, 47, 75  

Rückschnitt von Ziergehölzen: Gärten 4, 5, 12, 13, 31, 40, 42, 62, 65, 71, 75, 88

Beikräuter vor Hecke entfernen: Gärten 3, 4, 5, 9, 23, 71, 75

ordnungsgemäße Gartenbewirtschaftung (beinhaltet u.a. die Pflege von Obstbäumen und dass „auf 

mindestens einem Dittel der Gartenfläche Gemüse und Obst in einem ausgewogenen 

Verhältnis angebaut werden“ (RKGO, Punkt 2.2): Gärten 4, 5, 38, 39, 42, 62, 81, 83

Chemnitz, den 18.10.2025
der Vorstand


